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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 16. Juni 1953 

Anfragebeantw~rtung 

. . . 
In :Beantwortung der Antrage der Abg.M ach u n z e und Genossen, 

betreffend Einbeziehung der in Österreich lebenden Heimatvertriebenen in 

die Kriegsopferversorgung, führt Bundesminister für soziale Verwaltung 

Mai s e 1 aus: 

Naoh § 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes (KOVG.) sind nur österre1-

ohische Staatsbürger versorgungsberechtigt. Ein vor der Verleihung der 

österreiohischen Staatsbürgerschaft abgegebener Verzicht auf vermögensrecht~ 

liehe Ansprüohe gegenüber der Republik österreioh umfasst auch die Versor­

gungsansprüohe naoh diesem Bundesgesetz, sofern nicht die in d~ lit.a bis e 

der angeführten Gesetzesstelle normierten Ausnahmen zutreffen. § 3 lit.e in 

der durch das Bundesgesetz BOB1. Nr.164/l952 gegebenen Fassung erklärt Per­

sonen deutscher Spraohzugehörigkeit dann trotz Abgabe des Verziohtsreverses 

fUrversorgungsberechtigt, wenn sie erwerbsunfähig oder hilflos beziehungs­

weise blind sind; dies gilt auoh für die Hinterbliebenen soloher Schwerlt-

b es ohädigten .. 

loh bin der "UberzeugungJ da.ss die Versorgungsberechtisung der volks­

deutsohen Kriegsopfer ohne. jede Einsohränkung durch die Abgabe des erwähnten 

Verzichtes nicht ausgesohlossen werden sollte, weil eine ringleiohmässige 
Behandlung von Kriegsopfern österreichisoher StaatsbUrgersohaft staatspoli­

tisoh und moralisoh nioht gereohtfertigt werden kann. Ich beabsiohtige da.her, 

der Bundesregierung so bald als möglioh den Entwurf einer RegieruAgsvorlag$ 

über die Änderung des § 3 des KOVG. zur Beschlussfassung vorzulege~ Da die 

Einbe~iehung aller in Österreioh lebendeu eingebürgerten volksdeutschen Kriegs­

opfer einen finan~iellen Mehraufwand von jährlioh sehätzungsweise 
'3 3/4.Mi1lionen Schilling erfordern würde, die dem ,Bundesministeriwa für 

sozia.le Verwaltung zur Verfügung gestellten BUdgetmittel aber nioht zureiohen, 

um im Voranschlag nioht vorgesehene Ausgaben zu deoken, bin ioh mit Schreiben 

vom 78 Mai 1953 an den Herrn Bundesminister für Finanzen mit dem Ersuc~en 

herangetreten, der beabsichtigten Neufassung des § 3 des KOVG. grundsiizlioh 

zuzustimmen. Infolge der Kürze der seither verflossenen Zeit 1at mir eine 

Antwort auf dieses Sohreiben noch nioht zugekommen •. 

Die Einbeziehung der in österreioh lebenden nicht eingebürgerten 

volksd.9Utsohen Kriegsopfer in die KriegsopferversorB'Ullti - es handelt sioh 

naoh dem Ergebnis der vom Beirat für Flüchtlingsfragen durohgeführten 
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E..ta8~8akt1on um fast 9,000 Personen - würde den Bund, wenn e~ für die 
Ve%'8ot-gu.nm aller dieser Personen aufzukommen hätte, mit einer Ausgabe von 
1~lich schätzungsweise rund 18 Millionen Schilling belasten. 

loh bin mir der Notwendigkeit, die Frage der Versorguns der staaten-
10sen'volksdeutschen Kriegsopfer einer Lösung z~uführen, voll bewUsst. 

:S.1 4~ Verhandlungen, die im November 1952 in Bonn zwisohen. Vertretern 
4e. 4eu1sohen Bundesministeriums für Arbeit und des Bundesministeriums 

I . 

t~ soziale VerwaltUDß über den Absohluss'eines Gegenseitigke1tsabkoMmens, 
betrett.n4 41e Gewährung von Saohleistungen an die in der deutsohen 
'un4earepublik lebenden österreiohischen Kriegsopfer und die in Österreich ' 
1.bend~ deutschen Kriegsopfer, geführt wurden, fand das Problem der Ver-

t t ~ . 
ao2P&UftC 4er in österreich ansässigens : ~ el;l .. ~senvolksdeutschen Kriegs'" 

opter keine Erörterung, Den österreichischen Unterhändlern wurden seitens 
'er deutschen Vertreter diesbezügliche Vorschläge nioht unterbreitet. Bei 
tel' F()rts.~zung der noch nicht.abgesohlossenen Verhandlungen über eln 
Gegenseitigkeitsabkommen auf dem Gebiete der Kriegsopferversorsungw1r,d 
sich die Gelegenheit ergeben,die Stellungnahme der deutschen Vertreter 
zu derwesentl:l,.chen Frage zu erkunden, inwieweit die BUf;Ldesrepublik 

,twtsoaJ.$oftcl 'laereit 1st, zu den Lasten beizutragen, die österreich lurch 
~~"~U'i)~'_, ßl,erJaäb1l.le det' .Ve:t'sors:utl« dei'< st~a.tenlC)8d V61ks4$UU()1'lea 
erwachsen wUrden. 

-.... -.~ 
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